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ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ - BETRIEBLICHER ARBEITS-

SCHUTZ 

Arbeitsplatzgrenzwert für A-Staub gesenkt 

Im November 2013 hat der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) beschlossen, den Arbeits-
platzgrenzwert (AGW) für A-Staub von bisher 3 mg/m³ auf 1,25 mg/m³ abzusenken. Der 
neue Grenzwert ist mit seiner Bekanntmachung in der TRGS 900 im April 2014 in Kraft 
getreten. Als A-Staub wird der Anteil des Staubs definiert, der bis in die Lungenbläschen 
(Alveolen) vordringen kann. 

Betroffene Betriebe müssen jetzt - wie generell bei Änderung eines Arbeitsplatzgrenzwertes - 
ihre Gefährdungsbeurteilung aktualisieren. Kann ein Betrieb den neuen AGW bei 
bestimmten Tätigkeiten nicht einhalten und lässt sich dies anhand aktueller Ergebnisse aus 
Expositionsermittlungen belegen, kann er eine fünfjährige Übergangsfrist - bis Ende 2018 - in 
Anspruch nehmen. In dieser Zeit gilt weiterhin der bisherige Grenzwert von 3,0 mg/m³ als 
Beurteilungsmaßstab für Schutzmaßnahmen.  

Anforderungen an die Betriebe während des Übergangszeitraums 

Allerdings wird den Betrieben bereits während des Übergangszeitraums eine Reihe zusätz-
licher Anforderungen auferlegt. Die Übergangsregelung verlangt, dass 

 technische Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik bereits umgesetzt 
werden, 

 ein Schutzmaßnahmen-Konzept vorhanden ist, aus dem hervorgeht, wie die 
Einhaltung des AGW bis zum Ende des Übergangszeitraums erreicht werden kann,  

 die Beschäftigten über das Schutzmaßnahmen-Konzept informiert sind,  
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 der Arbeitgeber den Beschäftigten Atemschutz zur Verfügung stellt und dieser bei 
Expositionsspitzen getragen wird. 

Neue Technische Regel (TRGS) für Stäube geplant 

Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) plant eine TRGS über Schutzmaßnahmen speziell für 
Stäube. Sie soll Ergebnisse von Expositionsmessungen, die Umsetzung von Schutzmaß-
nahmen durch Betriebe und deren Schutzmaßnahmen-Konzepte berücksichtigen. Der AGS-
Beschluss enthält daher eine Aufforderung an die Betriebe, diese Informationen zur 
Verfügung zu stellen.  

Bis zur Fertigstellung der neuen TRGS für Stäube können sich Betriebe weiterhin vor allem 
an der TRGS 500 sowie an den Schutzleitfäden der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin orientieren. 

(Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

 

Lagerung von Holzpellets: Gefahr der Bildung von  
Kohlenmonoxid 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt davor, dass bei der unsachgemäßen 
Lagerung von Holzpellets das giftige Gas Kohlenmonoxid (CO) entweichen kann. In Europa 
und Amerika sind in den vergangenen Jahren 14 Menschen verstorben, nachdem sie sich in 
Lagerräumen von Holzpellets aufgehalten hatten; zwei der tödlichen Unfälle ereigneten sich 
davon in Deutschland. 

Im Hinblick auf den Klimaschutz gewinnen Pellets als nachhaltiger klimaneutraler Brennstoff 
an Bedeutung. Bei ihrem Herstellungsprozess - insbesondere das Zerkleinern und Trocknen 
des Holzes - können jedoch chemische Reaktionen in Gang gesetzt werden; durch die 
während der anschließenden Lagerung Kohlenmonoxid gebildet werden kann. In allseits 
geschlossenen Räumen, sogenannten "Pelletbunkern", kann sich das Kohlenmonoxid 
anreichern und beim Betreten dieser Räume schnell zu lebensgefährlichen Vergiftungen 
führen. Die Betroffenen können das Gas weder sehen noch riechen und werden schon nach 
ein paar Atemzügen bewusstlos. 

Diese Gefahr ist nach Einschätzung des BfR vielen Hausbesitzern und Betreibern von 
Pelletanlagen nicht bekannt. Ein Todesfall aus der Schweiz zeige, dass schon von kleinen 
Anlagen, wie sie häufig in Einfamilienhäusern eingebaut sind, eine Gefahr ausgehen könne. 
Ein wirksames Mittel gegen diese Gefahr ist eine gute Belüftung der Pelletbunker oder 
Räume für die Lagerung von Holzpellets. Dabei genüge es nicht, lediglich eine Tür zu besser 
belüfteten Kellerräumen offen zu lassen, da das Kohlenmonoxid so in Räume gelangen 
könne, in denen sich häufig Menschen aufhalten. Ebenfalls sei es ungenügend, kurz zu 
lüften, bevor man das Pelletlager betrete. Experten empfehlen stattdessen, permanent ein 
Kellerfenster offen zu lassen oder eine elektrische Lüftung zu installieren. Da CO geringfügig 
leichter als Luft ist, sollte die Abluft nach oben entweichen können oder abgeführt werden. 
Zudem seien Warnhinweise an dem Zugang zum Pelletlager sinnvoll. Auch bei der Lagerung 
von Holzhackschnitzeln sollten ähnliche Vorkehrungen getroffen werden, empfiehlt das BfR. 

Kohlenmonoxid kann bereits in geringen Konzentrationen von 200 Teilchen pro einer Million 
Luftmolekülen (ppm) zu Kopfschmerzen führen, ab 800 ppm zu Schwindel, Übelkeit und 
Ohnmacht. In der Raumluft von Pelletlagerräumen haben Experten schon Kohlenmonoxid-
Konzentrationen von mehreren Tausend ppm gemessen. 

Empfehlungen für die korrekte Lagerung von Holzpellets hat z. B. der Arbeitsschutz Sachsen 
auf dieser Seite zusammengestellt. 

http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/download/Abschlussbericht_Pellets.pdf
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Weitere Informationen veröffentlicht auch die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe 
e.V. hier. 

 [zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

 

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ - CLP / GHS 

CLP-Verordnung: Formaldehyd als krebserregend und  
erbgutverändernd eingestuft 

Am 6. Juni 2014 wurde die 6. Anpassung der CLP-Verordnung an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die dabei erfolgte Einstufung 
von Formaldehyd als krebserregend und erbgutverändernd hat weitreichende und teilweise 
unmittelbare Auswirkungen auf Unternehmen. 

Unter anderem wurde die Liste gefährlicher Stoffe in Anhang VI der CLP-Verordnung 
angepasst. Für viele Unternehmen relevant ist vor allem die Einstufung und künftige Kenn-
zeichnungspflicht von Formaldehyd als krebsgefährdend (Kategorie 1B) und erbgutver-
ändernd (Kategorie 2). 

Die neuen Stoffeinstufungs- und -kennzeichnungspflichten greifen generell ab dem 1. April 
2015. Stoffe, die vor dem 1. Dezember 2014 eingestuft, gekennzeichnet und verpackt sowie 
in Verkehr gebracht werden, müssen erst zum 1. Dezember 2016 neu gekennzeichnet und 
umverpackt werden. Für Gemische gilt die neue Kennzeichnungs- und Umverpackungs-
pflicht erst ab dem 1. Juni 2017. 

Für andere Rechtsbereiche löst die Änderungsverordnung aber unmittelbar mit ihrem Inkraft-
treten am 26. Juni 2014, weitreichende Folgen aus, die auch den Umgang mit Formaldehyd 
betreffen. 

Hierbei handelt es sich u. a. um: 

 den Arbeitsschutz in Industrie, Gewerbe und Handel aufgrund der Krebs-Richtlinie (in 
Deutschland über die Gefahrstoffverordnung umgesetzt)  

 die Produktsicherheit über die Produktsicherheitsrichtlinie, die vorgibt, dass von 
Produkten keine Gefahren ausgehen dürfen (in Deutschland über das Produktsicher-
heitsgesetz umgesetzt) 

 das Anlagenrecht über die TA Luft und die 31. BImSchV, insbesondere für eine Viel-
zahl von thermischen Prozessen (Feuerungen, Motoren, Biogasnutzung, 
Trocknungsprozesse) 

 spezifisches Recht zu Bauprodukten, Kosmetika, Kraftstoffen (E 10), Spielzeug, 
Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt, Textilien jeweils mit Implikationen für 
den Binnenmarkt sowie Baurecht inkl. Mietrecht 

 Vergabegrundlagen für Umweltzeichen wie den Blauen Engel 

 Anpassung einer Vielzahl von Sicherheitsdatenblättern, Informationspflicht zu 
Erzeugnissen gemäß Art. 33 REACH-VO 

 Inverkehrbringungs- und Verwendungsverbote für Stoffe und Gemische gemäß 
Anhang XVII, Nr. 28 - 30 REACH-VO 

Bisher unklar ist, wie die Vollzugsbehörden mit den weiteren neuen Pflichten betreffend die 
oben genannten Rechtsbereiche umgehen werden. Aus der Sicht verschiedener Branchen-
verbände ist eine sofortige Umsetzung aller neuen Verpflichtungen in den betroffenen Unter-

http://www.fnr.de/de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-mitteilungen/aktuelle-nachricht/article/praxisorientierte-erkenntnisse-fuer-pelletproduzenten-und-heizungsbetreiber/
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nehmen nicht darstellbar. Der DIHK ist mit dem BDI und betroffenen Fachverbänden hierzu 
in Kontakt. 

Quelle: DIHK (gekürzt) 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ - GEFAHRSTOFFE 

Neue Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe 

Auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wurden Anfang 
Juli zwei neue Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe veröffentlicht: 

1. TRBA 100: „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen 
in Laboratorien“ 

Die TRBA 100 wurde grundlegend überarbeitet und ergänzt (aus 28 Seiten wurden 50 
Seiten). Dabei wurden im Wesentlichen die Kapitel 4, 5 und 6 sowie die Anlagen verändert. 
Das Kapitel 4 „Gefährdungsbeurteilung“ wurde stärker gegliedert und ergänzt; das Kapitel 5 
„Schutzmaßnahmen“ wurde praxisgerechter strukturiert und ergänzt; das Kapitel 6 „Arbeits-
medizinische Prävention“ wurde wesentlich erweitert. Anstelle der bisherigen drei Anhänge 
gibt es jetzt nur noch zwei Anlagen: Anlage 1 Spezies-bezogene Schutzmaßnahmen für 
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3, Anlage 2 Literatur. 

2. TRBA 200: „Anforderungen an die Fachkunde nach Biostoffverordnung“ 

Nach der Veröffentlichung der Biostoffverordnung, in der die Fachkunde ein wichtiges 
Thema darstellt, war es notwendig, im Rahmen einer TRBA die Fachkundeanforderungen an 
die unterschiedlichen Schutzstufen und Tätigkeiten detailliert zu beschreiben. Dies erfolgt in 
der neuen TRBA 200 in sieben Kapiteln und einem Anhang. 

Die genannten Technischen Regeln erhalten Sie bei Ihrer IHK. 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ - REACH 

REACH-Zulassung für die Nutzung von Kaliumdichromat 
für CSB-Messungen angestrebt 

Für die Messung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) einer Wasserprobe wird häufig 
Kaliumdichromat eingesetzt. Dieser Chrom-VI-enthaltende Stoff wurde jedoch in Anhang XIV 
der REACH-Verordnung aufgenommen, wodurch seine Verwendung mittelfristig nur noch 
zulässig ist, wenn eine offizielle REACH-Zulassung vorliegt. Drei deutsche Anbieter von 
CSB-Küvettentests haben ein „COD2 Konsortium“ gegründet, um gemeinsam die 
notwendigen Antragsunterlagen für eine solche REACH-Zulassung zu erarbeiten. Es handelt 
sich um die MACHEREY NAGEL GmbH & Co. KG, die Merck KGaA und die Tintometer 
GmbH. 

Nach Angaben des Konsortiums werden die drei Unternehmen ca. Anfang 2015 ihre 
Zulassungsanträge bei der europäischen Chemikalienagentur (ECHA) in Helsinki einreichen. 
Mit einer Zustimmung der ECHA bzw. der europäischen Kommission sei dann binnen 
anderthalb bis zwei Jahren zu rechnen. Stichtag für Zulassungsanträge ist der 21. März 
2016, um über den zweiten Stichtag 21. September 2017 hinaus Chrom-VI-haltige Küvetten-
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tests produzieren zu dürfen. Die anschließende Nutzung der Küvettentests durch Labore (z. 
B. von Kläranlagenbetreibern) benötigt keine Zulassung. 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

 

ENERGIE - KLIMASCHUTZ / EMISSIONSHANDEL 

Revision der Verordnung über fluorierte Treibhausgase 
veröffentlicht 

Am 1. Januar 2015 tritt die Neufassung der Verordnung über fluorierte Treibhausgase in 
Kraft, die teilweise weitreichende Änderungen für die betroffenen Unternehmen mit sich 
bringt. Die neue F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 ersetzt die bisherige Verordnung Nr. 
842/2006. 

Mit der neuen Verordnung erfolgt insbesondere eine schrittweise Reduktion der Mengen an 
teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW), die in der EU in Verkehr gebracht werden dürfen 
(sog. "Phase-Down-Szenario"). Die Verkaufsmengen sollen bis 2030 über ein Quotensystem 
um 79 Prozent gegenüber dem Jahresmittelwert zwischen 2009 und 2012 verringert werden. 
Einzelheiten zur Quotenzuteilung können der Mitteilung 2014/C 153/07 der EU-Kommission 
an Hersteller und Importeure von HFKW sowie mit diesen befüllten Kälte- und Klimaanlagen 
und -geräten sowie Wärmepumpen entnommen werden. 

Die Emissionsreduktion fluorierter Treibhausgase soll darüber hinaus durch Verwendungs- 
und Inverkehrbringungsverbote für bestimmte Produkte erreicht werden. 

Die wichtigsten Änderungen durch die neue F-Gase-Verordnung wurden im Januar bereits 
hier veröffentlicht.  

Weitere Einzelheiten zum Phase-Down-Verfahren, den Verwendungs- und Inverkehr-
bringungsverboten und den Betreiberpflichten stellt das Umweltbundesamt unter diesem Link 
zur Verfügung. 

Die Bundesregierung wird als Folge des Inkrafttretens der neuen F-Gase-Verordnung 
Sanktionsvorschriften erlassen durch Ergänzung der Chemikalien-Sanktionsverordnung 
(ChemSanktionsV) und die Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) über-
arbeiten. 

(DIHK) 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

 

RESSOURCENEFFIZIENZ  

Überschrift Aufbereitung von abgelagerten Quarzsanden 
erhöht die Materialeffizienz 

Die Dörentrup Quarz GmbH & Co. KG wird mit 483.000 Euro aus dem Umweltinnovations-
programm des Bundes eine neue Feinsand-Rückgewinnungsanlage in Verbindung mit 
innovativen Sandaufbereitungstechniken anschaffen. Das niedersächsische Unternehmen 
betreibt einen Sand-Tageabbau zum Abbau von Quarzsanden. Bei dem derzeitigen 
branchenüblichen Sandaufbereitungsverfahren können aufgrund des sehr feinen Quarz-
sandes am Produktionsstandort in Duingen ca. 25 Prozent des Rohsandes nicht erfasst 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0521(04)&from=DE
http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/innovation/energie/KS_EH/2718490/F_Gase_Verordnung_wird_revidiert.html
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/fluorierte-treibhausgase-fckw/rechtliche-regelungen/eu-verordnung-ueber-fluorierte-treibhausgase
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werden und müssen ungenutzt gemeinsam mit dem Waschwasser zurück in die Rück-
standsgruben verbracht werden.  

Mit der Investition können von 1,924 Millionen Tonnen Rückstandsmaterial ca. 480.000 
Tonnen an Feinsanden zurückgewonnen werden. Dies entspricht dem vierfachen Jahres-
absatz des Unternehmens und der Vermeidung eines Flächenabbaus von 1,8 Hektar. Durch 
den Einsatz eines Saugschiffs entstehen weiterhin erhebliche Einsparungen an Diesel und 
Elektrizität, die bisher bei dem Einsatz von Radladern und Dumpern erforderlich waren.  

Das Projekt wird aus dem Förderschwerpunkt "Materialeffizienz in der Produktion" des 
Umweltinnovationsprogramms gefördert. Ziel des Förderschwerpunkts ist es, Produktions-
abläufe zu optimieren, um natürliche Ressourcen zu schonen. Mit dem Umweltinnovations-
programm wird die erstmalige großtechnische Anwendung einer innovativen Technologie 
gefördert. Das Vorhaben muss über den Stand der Technik hinausgehen und soll 
Demonstrationscharakter haben.  

(Quelle: BMUB) 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

 

UMWELT - ABFALLWIRTSCHAFT 

RoHS-Stichtag 22. Juli 2014 

Die Stoffverwendungsverbote in Elektro- und Elektronikgeräten werden stufenweise 
ausgeweitet: Ab 22. Juli 2014 gelten sie auch für medizinische Geräte sowie für 
Überwachungs- und Kontrollinstrumente (sofern letztere nicht für industrielle Zwecke 
dienen). Dies ergibt sich aus der „ElektroStoffVerordnung“, welche die europäische RoHS-
Richtlinie von 2011 („RoHS II“) ins deutsche Recht überträgt. 

Geräte, die vor diesem Stichtag (erstmals) in der EU in Verkehr gebracht wurden, dürfen 
weiterverkauft werden, auch wenn sie die neuen Anforderungen noch nicht einhalten. 

Weitere Informationen zur RoHS, zur ElektroStoffVerordnung und zum Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz finden Sie hier in diversen Meldungen und Merkblättern. 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

 

Strengere Regelungen für Abfallexporte und Abfallimporte 

Eine kleine Novelle der EU-Abfallverbringungsverordnung ist am 17.07.2014 in Kraft 
getreten. Sie verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zu strengeren Kontrollen der grenzüber-
schreitenden Abfalltransporte, zur Aufstellung von Kontrollplänen und zur Berichterstattung 
über die Abarbeitung dieser Kontrollpläne, wobei Teile dieser Berichte an die EU auch im 
Internet frei zugänglich veröffentlicht werden müssen. Da die Mitgliedstaaten hierfür eine 
gewisse Vorlaufzeit benötigen, gelten die Bestimmungen der Novelle formal erst ab 
01.01.2016.  

Insbesondere wird festgelegt, dass die an einem grenzüberschreitenden - und nicht als 
Abfalltransport deklarierten - Transport Beteiligten ggf. nachweisen müssen, dass es sich bei 
den transportierten Gütern tatsächlich nicht um Abfälle handelt. Sofern dies auf behördliche 
Aufforderung nicht innerhalb gesetzter Fristen gelingt, wird der kontrollierte Transport als 
illegale Abfallverbringung eingestuft und sanktioniert, unabhängig davon, ob es sich um 
„gelb“ oder „grün“ gelistete Abfälle (im Sinne der Anhänge der Verordnung) handelt. 

http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/innovation/umwelt/abfallwirtschaft/
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Außerdem wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

- Beim Notifizierungsverfahren (d.h. dem im Detail geregelten Genehmigungsver-
fahren) wird nach gegenseitiger Absprache ein elektronischer Datenaustausch 
ermöglicht. 

- Bis Juli 2015 erlässt die EU-Kommission eine vorläufige Entsprechungstabelle, in der 
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur den Abfall-Codes der Abfallver-
bringungsverordnung gegenübergestellt wird. 

- Die EU-Kommission erhält - zunächst probeweise für fünf Jahre - das Recht, die 
Anhänge der Verordnung durch delegierte Rechtsakte an aktuelle Entwicklungen 
anzupassen. 

Die 8-seitige Änderungsverordnung finden Sie hier. 

Änderung der zusätzlichen EU-Verordnung hinsichtlich des Exports in Drittstaaten 

Neben der o. g. EU-Abfallverbringungsverordnung ist ggf. eine zweite EU-Verordnung zu 
beachten, sofern Abfälle in Drittstaaten außerhalb der OECD transportiert werden sollen. 
Diese Verordnung wird regelmäßig aktualisiert und in ergänzter Form neu veröffentlicht, so 
zuletzt am 4. Juli 2014 mit einer „ Verordnung (EU) Nr. 733/2014 der Kommission vom 24. 
Juni 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 über die Ausfuhr bestimmter 
Abfälle, die zur Verwertung bestimmt sind, in bestimmte Nicht-OECD-Staaten“. 

Auf Seite 1 der hier abrufbaren Änderungsverordnung wird dazu Folgendes erläutert: 

„Nach Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 der Kommission aktualisiert die 
Kommission regelmäßig die Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 über die Ausfuhr bestimmter 
Abfälle, die zur Verwertung bestimmt sind, in bestimmte Staaten, für die der OECD-
Beschluss über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen („OECD-
Beschluss“) nicht gilt. Die Kommission ersuchte jeden Staat, für den der OECD-Beschluss 
nicht gilt, schriftlich um die schriftliche Bestätigung, dass in Anhang III oder IIIA der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 aufgeführte Abfälle und Abfallgemische, deren Ausfuhr nach 
Artikel 36 eben dieser Verordnung nicht verboten ist, aus der Europäischen Union zur 
Verwertung in diesen Staat ausgeführt werden dürfen; außerdem erbat sie Hinweise zum 
etwaigen Kontrollverfahren, das im Empfängerstaat angewandt würde. Die Kommission 
erhielt Antworten aus 74 Staaten. Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 sollte 
geändert werden, um diesen Antworten Rechnung zu tragen.“ 

Neben Änderungen der alphabetisch aufgelisteten Einträge für zahlreiche Staaten wurden 
auch zwei Streichungen vorgenommen (und zwar Israel und Neuseeland), da dort 
inzwischen der OECD-Beschluss gilt, weshalb sie nicht mehr in den Anwendungsbereich der 
Verordnung fallen. 

[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 

Zwei Novellen der Verpackungsverordnung verkündet 

Sowohl die 6. Novelle als auch die umstrittene 7. Novelle der Verpackungsverordnung 
(VerpackV) wurden am 23. Juli 2014 im Bundesgesetzblatt verkündet. Mit der 7. Novelle wird 
die "Eigenrücknahme" ab 1. Oktober 2014 verboten und werden Branchenlösungen ab 1. 
Januar 2015 stark eingeschränkt. 

 Die 6. Novelle der VerpackV ändert Teile des Anhangs V der Verordnung, wo 
Kriterien und Beispiele aufgelistet werden, was als Verpackung gilt und was nicht. 
Diese Novelle übernimmt die Vorgaben der entsprechend geänderten EU-
Verpackungsrichtlinie ins deutsche Recht. 

http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/linkableblob/frihk24/innovation/umwelt/downloads/2979692/.3./data/EU-Abfallverbringungsverordnung_Aenderungstext_2014-data.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.197.01.0010.01.DEU
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 Die 7. Novelle gilt als "Reparaturnovelle" zur Stabilisierung der dualen Entsorgungs-
systeme für Verkaufsverpackungen für private Endverbraucher. Die nun in § 6 
Absatz 1 VerpackV zum 1. Oktober gestrichenen Sätze 5 bis 7 ermöglichten bisher 
eine Eigenrücknahme solcher Verkaufsverpackungen für private Endverbraucher, 
verbunden mit einer Rückerstattung der zuvor bezahlten Systembeteiligungs-
gebühren ("Lizenzentgelte") durch die dualen Entsorgungssysteme. Diese Option 
entfällt ersatzlos. 

 § 6 Absatz 2 VerpackV enthält die Regelungen zu Branchenlösungen für Verkaufs-
verpackungen für "private Endverbraucher", welche bei vergleichbaren Anfallstellen 
(wie Hotels, Verwaltungen, Krankenhäuser, Büros von Freiberuflern, kleine Hand-
werksbetriebe etc.) konsumiert werden und dort zur Entsorgung anfallen. Dieser 
Absatz 2 wurde komplett neu formuliert mit dem Ziel, Branchenlösungen ganz neu zu 
definieren, viel stärker zu reglementieren und damit letztlich deutlich einzuschränken. 
Deshalb wird ergänzend auch § 16 Absatz 2 neu gefasst, in dem dort festgelegt wird, 
dass die bisherigen Branchenlösungen nicht über 2014 hinaus betrieben werden 
können, sondern alle künftigen Branchenlösungen - unter Berücksichtigung der 
restriktiven neuen Vorgaben - neu angezeigt werden müssen. 
Auch die Bußgeldbestimmungen in § 15 werden entsprechend angepasst. 

Der neue § 6 Absatz 2 wird nachfolgend komplett zitiert, da sich seine bürokratischen Detail-
regelungen kaum zusammenfassen lassen (Hervorhebungen in Fettdruck von der IHK): 

"Die Pflicht der Hersteller und Vertreiber nach Absatz 1 zur Beteiligung an einem System 
nach Absatz 3 entfällt, soweit sie die von ihnen in den Verkehr gebrachten Verkaufsver-
packungen bei nach § 3 Absatz 11 Satz 2 und 3 den privaten Haushaltungen gleich-
gestellten Anfallstellen, die von ihnen entweder selbst oder durch zwischengeschaltete 
Vertreiber in nachprüfbarer Weise beliefert werden, entsprechend Absatz 8 Satz 1 
zurücknehmen und einer Verwertung zuführen. Der Hersteller oder Vertreiber muss durch 
Bescheinigung eines der in Anhang I Nummer 2 Absatz 4 genannten Sachver-
ständigen nachweisen, dass er oder ein von ihm hierfür beauftragter Dritter 

 
1. bei allen von ihm nach Satz 1 belieferten Anfallstellen eine geeignete branchen-
bezogene Erfassungsstruktur eingerichtet hat, die eine regelmäßige kostenlose Rück-
nahme aller von ihm dort in den Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen entsprechend 
Absatz 8 Satz 1 gewährleistet, 

 
2. schriftliche Bestätigungen aller von ihm nach Satz 1 belieferten Anfallstellen über deren 
Einbindung in diese Erfassungsstruktur vorliegen hat, 

 
3. die Verwertung der Verkaufsverpackungen entsprechend den Anforderungen des 
Anhangs I Nummer 1 und 4 gewährleistet. 

 
Die Bescheinigung ist zusammen mit den Bestätigungen nach Satz 2 Nummer 2 mindestens 
einen Monat vor Beginn der Rücknahme der zuständigen obersten Landesbehörde oder der 
von ihr bestimmten Behörde vorzulegen. Der Beginn der Rücknahme sowie jede Änderung 
des Rücknahmesystems sind schriftlich anzuzeigen. Absatz 5 Satz 3 und Anhang I Nummer 
1, Nummer 2 Absatz 4 und Nummer 4 gelten entsprechend. ln dem jährlichen Nachweis 
nach Anhang I Nummer 4 sind zusätzlich die Anfallstellen nach Satz 1 adressgenau zu 
bezeichnen; außerdem sind schriftliche Nachweise aller Anfallstellen nach Satz 1 über 
die bei ihnen angelieferten Mengen an Verkaufsverpackungen des jeweiligen Herstellers 
oder Vertreibers beizufügen." 

Für Fragen steht die IHK gerne zur Verfügung. 
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[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

 
 

TERMINE 

Veranstaltungen des Geschäftsbereichs Umwelt und 
Energie von September bis Dezember 2014 
 

24.09.2014 Wehr UMB Jahrestreffen 

25.09.2014 Schopfheim Energiemanagement ISO 50001, DIN EN 16247-1 

14.10.2014 Konstanz Intensiv-Schulung Energiemgmt-Beauftragter (Teil 1) 

16.10.2014 Schopfheim Intensiv-Schulung Energiemgmt-Beauftragter (Teil 1) 

22.10.2014 Schopfheim Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung 

04.11.2014 Singen BWIHK "Eigenerzeugung von Energie" 

18.11.2014 Schopfheim 90 effizente Minuten für KMU 

27.11.2014 Konstanz Förderprogramme für Umwelt- und Energieprojekte 

 

Aktuelle Details zu den Veranstaltungen und die Möglichkeit sich online anzumelden, finden Sie unter: 

www.konstanz.ihk.de/innovation/Veranstaltungen/ 

 

Aus aktuellen Gründen können weitere Veranstaltungen angeboten werden. Diese finden Sie dann 

auf unserer Homepage. 
 

http://www.konstanz.ihk.de/innovation/Veranstaltungen/

